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Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Ver-
meidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen im 
Landkreis Lichtenfels (Abfallwirtschaftssatzung-AWS) 
 

vom 26.10.2018 
 

Aufgrund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 Bayeri-
sches Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) in Verbindung mit 
Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern (LkrO) erlässt der Landkreis Lich-
tenfels folgende Satzung: 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Besei-
tigung von Abfällen im Landkreis Lichtenfels (Abfallwirt-
schaftssatzung-AWS), zuletzt geändert durch Satzung vom 
01.12.2010, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 14 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„Zugelassen sind folgende Restmüllbehältnisse: 
 

 1. graue Müllnormtonnen mit 120 l Füllraum 
 2. graue Müllnormtonnen mit 240 l Füllraum 
 3. graue Restmüllsäcke mit ca. 50 l Füllraum 

4. graue Müllgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum“. 
 

2. In § 15 Abs. 1 Satz 5 wird jeweils die Angabe „50 l oder“ 
gestrichen. 

 

§  2 
 

Die Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 

Lichtenfels, den 26.10.2018 
Landkreis Lichtenfels 
 

Christian Meißner 
Landrat 
 

 

 
Sechste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises 

Lichtenfels (GS) 
 

Vom 26. Oktober 2018 
 

Auf Grund des Art. 7 Abs. 2 und 5 des Bayerischen Abfall-
wirtschaftsgesetzes (BayAbfG) in Verbindung mit Art. 1 und  
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der Land-
kreis Lichtenfels folgende Satzung: 
 

§ 1 
 

Die Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung 
des Landkreises Lichtenfels vom 1. September 1997 
(Amtsblatt des Landkreises Lichtenfels vom 22. September 
1997, Nr. 10 Seite 83), zuletzt geändert durch Satzung vom 
21. Juli 2015 (Amtsblatt des Landkreises Lichtenfels vom 
06. August  2015, Nr. 4, Seite 13) wird wie folgt geändert: 
 

1. § 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach dem Wort „Abfällen“ werden die Wörter „sowie die 
Erhebung von privat-rechtlichem Entgelt für die Anlieferung 
von Abfällen an den Anlagen beauftragter Dritter mit Zu-
stimmung des Landkreises“ eingefügt. 
 

b) Das Wort „bleibt“ wird durch das Wort „bleiben“ ersetzt. 
 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„(5) 
1 

Bei der Entsorgung von unzulässig behandelten, 
gelagerten oder abgelagerten Abfällen bestimmt sich die 
Gebühr nach dem Gewicht oder Volumen der Abfälle, 
gemessen in Kilogramm oder Tonnen bzw. Kubikmetern. 

2 

Die Gebühr für das Einsammeln und Befördern der in Satz 
1 genannten Abfälle richtet sich nach den dem Landkreis 
tatsächlich entstandenen Kosten.“ 
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b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
 

„(6) 
1 

Bei der Anlieferung von pflanzlichen Abfällen aus 
privaten Haushaltungen an den Wertstoffhöfen und Sam-
melstellen des Landkreises oder an den Kompostieranla-
gen eines beauftragen Dritten umfasst die Gebühr nach 
Absatz 1 nur die Anlieferung von haushaltsüblichen Men-
gen. 

2
 Bei der Anlieferung von Kleinmengen Bauschutt aus 

privaten Haushaltungen an den Wertstoffhöfen des Land-
kreises umfasst die Gebühr nach Absatz 1 nur Mengen bis 
maximal 50 Liter.“

 
 

 

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„(7) 
1 

Für die Anlieferung von pflanzlichen Abfällen aus 
öffentlichen, nicht kostenrechnenden Einrichtungen der 
Städte, Märkte und Gemeinden an den Wertstoffhöfen und 
Sammelstellen des Landkreises wird jährlich eine Pauscha-
le pro Einwohner der jeweiligen Gemeinde (Stand: 30.06. 
des Vorjahres) nach Maßgabe der folgenden Sätze erho-
ben. 

2 
Grundlage hierfür bildet der nach Vorgabe des Baye-

rischen Landesamtes für Umwelt in der jährlich zu erstel-
lenden Abfallbilanz zu errechnende, kommunale Anteil an 
den Gesamtkosten der Grüngutentsorgung der anliefern-
den Gemeinden, umgelegt auf die Gesamteinwohnerzahl 
der anliefernden Gemeinden.

3 
Den jeweiligen Gemeinden 

wird die Pauschale dann entsprechend ihrer Einwohnerzahl 
berechnet.“ 
 

d) Absatz 8 wird aufgehoben. 
 

e) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8 und Satz 2 wird 
wie folgt gefasst: „ Absatz 5 gilt entsprechend.“ 
 

f) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 9. 
 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „9 50 Liter 
 117,00 Euro“ gestrichen. 
 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 

4. In § 6 Absatz 3 werden die Wörter „bzw. mit dem Erwerb 
der Abholgutscheine“ gestrichen. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.  
 

Lichtenfels, den 26. Oktober 2018 
Christian Meißner 
Landrat 
 

 
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung  

zur Regelung der Entschädigung der Verbandsrätinnen 
und Verbandsräte und der sonstigen ehrenamtlich 

Tätigen des Zweckverbandes Thermalsolbad Bad Staf-
felstein 

 

Vom 16. Oktober 2018 
 

Der Zweckverband Thermalsolbad Bad Staffelstein erlässt 
auf Grund des Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 20 a der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende 
Satzung: 

§ 1 
 

Die Satzung zur Regelung der Entschädigung der Ver-
bandrätinnen und Verbandsräte und der sonstigen ehren-
amtlich Tätigen des Zweckverbandes Thermalsolbad Bad 
Staffelstein vom 13. Dezember 2007 (Amtsblatt des Land-
kreises Lichtenfels Nr. 14/2007), geändert mit Satzung vom 
26. März 2009 (Amtsblatt des Landkreises Lichtenfels Nr. 
4/2009), wird wie folgt geändert: 

§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 4 
Aufwandsentschädigung für die 

Verbandsvorsitzenden 
 

Der Verbandsvorsitzende erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 646 €, der stellver-
tretende Verbandsvorsitzende in Höhe von 522 €. Die-
se Beträge unterliegen nicht der Dynamisierung.“ 

 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Dezember 2018 in Kraft. 
 

Bad Staffelstein, den 16. Oktober 2018 
Zweckverband Thermalsolbad Bad Staffelstein 
M e i ß n e r 
Verbandsvorsitzender 

 

 
Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes zur  
Wasserversorgung der Mannsgereuther Gruppe 

für das Haushaltsjahr 2018 
 

Auf Grund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Mannsgereuther Gruppe folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen u. Ausgaben mit 114.112,00 EURO 
 

im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen u. Ausgaben mit    32.427,00 EURO 
 

§ 2  
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Betriebskostenumlage 

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 

(2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  

10.000,-- EURO 

festgesetzt. 
§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in 
Kraft. 
 

Mannsgereuth, den 03.10.2018 
Zweckverband 
Werner Knoth 
1. Vorsitzender 
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Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Haushalts-
satzung wird der Haushaltsplan 2018 bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
öffentlich beim 1. Vorsitzenden des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Mannsgereuther Gruppe, Herrn 
Werner Knoth, Weinbergstr. 2, 96257 Redwitz a.d.Rodach, 
Mannsgereuth, zur Einsichtnahme aufgelegt. 

 

 
Satzung 

für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 

der Mannsgereuther Gruppe 
(Wasserabgabesatzung - WAS - ) 

 

Vom 21. November 2018 
 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und 
Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckver-
band zur Wasserversorgung der Mannsgereuther Gruppe 
folgende Satzung: 

 § 1 
Öffentliche Einrichtung 

 

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung 
zur Wasserversorgung für sein Verbandsgebiet. 1) 
 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung 
bestimmt der Zweckverband. 
 

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung des Zweckver-
bandes gehören auch die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Grundstücksanschlüsse bis zur Grenze der an-
zuschließenden Grundstücke. 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 

 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich 
zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck 
dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es 
sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grund-
stücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 
 

(2) Rechtlich verbindlich planerische Festlegungen sind zu 
berücksichtigen. 
 

(3) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstücks-
eigentümer gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich 
zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von 
mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und 
verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Be-
griffe folgende Bedeutung: 
 

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im 
Wasserversorgungsgebiet, von 
denen die Grundstücksan-
schlüsse abzweigen. 
 

Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von 
der Abzweigstelle der Versor-
gungsleitung bis zur Übergabe-
stelle; sie beginnen mit der An-
schlussvorrichtung und enden 
mit der Hauptabsperrvorrichtung. 
 

_____________ 

1) Zum Verbandsgebiet des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Mannsgereuther Gruppe gehören der Gemeindeteil Mannsgereuth der 
Gemeinde Redwitz a.d. Rodach, Landkreis Lichtenfels, und der 
Gemeindeteil Beikheim der Gemeinde Schneckenlohe, Landkreis Kronach. 
 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasser-
entnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend 
Anbohrschelle mit integrierter 
oder zusätzlicher Absperr-
armatur oder Abzweig mit 
Absperrarmatur samt den 
dazugehörigen technischen 
Einrichtungen. 
 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem 
Grundstück, mit der die 
gesamte nachfolgende 
Wasserverbrauchsanlage 
einschließlich Wasserzähler 
abgesperrt werden kann. 
 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücks-
anschlusses hinter der Haupt-
absperrvorrichtung im Grund-
stück/Gebäude. 
 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung 
des durchgeflossenen Wasser-
volumens. Absperrventile und 
etwa vorhandene Wasser-
zählerbügel sind nicht Bestand-
teile der Wasserzähler. 
 

Anlagen des 
Grundstückseigentümers  
(= Verbrauchsleitungen) 
 

sind die Gesamtheit der 
Anlagenteile in Grundstücken 
oder in Gebäuden hinter der 
Übergabestelle. 

 

§ 4 
 Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass 
sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die 
Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit 
Wasser beliefert wird. 
 

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich 
nur auf solche Grundstücke, die durch eine Versorgungs-
leitung erschlossen werden. Der Grundstückseigentümer 
kann unbeschadet weiter gehender bundes- oder 
landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine 
neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende 
Versorgungsleitung geändert wird. Welche Grundstücke 
durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, 
bestimmt der Zweckverband. 
 

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines 
Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung ver-
sagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des 
Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder 
betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer 
übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 
 

(4) Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasser-
zwecke und den Betrieb von Wärmepumpen. Der 
Zweckverband kann ferner das Benutzungsrecht in 
begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschränken, 
soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trink-
wasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die Vor-
haltung von Löschwasser. 
 

§ 5 
 Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflich-
tet, die Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an 
die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschlie-
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ßen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, 
wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
 

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasser-
versorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist der 
gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des 
Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrich-
tung zu decken (Benutzungszwang). Gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der 
Gartenbewässerung und zur Toilettenspülung verwendet 
werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegen-
stehen. § 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. Verpflich-
tet sind die Grundstückeigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des Zweckver-
bandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur 
Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, 
wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim 
Zweckverband einzureichen. 
 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, 
Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 

Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen 
bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, 
soweit das für die öffentliche Wasserversorgung 
wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechts-
vorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegen-
stehen. Gründe der Volksgesundheit stehen einer Be-
schränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, 
wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf 
i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffen-
heit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit 
solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgung gewährleistet wird. 
 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende 
Anwendung. 
 

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrie-
unternehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung 
von Löschwasser. 
 

(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigen-
gewinnungsanlage hat der Grundstückseigentümer dem 
Zweckverband Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn 
eine solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 

2
Er hat 

durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von 
seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in 
das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. Bei 
einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen 
Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungs-
anlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein 
Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das 
Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. 
Spülkasten) erforderlich. 
 

§ 8 
Sondervereinbarungen 

 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 
berechtigt oder verpflichtet, so kann der Zweckverband 
durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis 
begründen. 
 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebühren-
satzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der 
Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, 
soweit dies sachgerecht ist. 
 

§ 9 
 Grundstücksanschluss 

  

(1) Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband 
hergestellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, 
geändert, abgetrennt und beseitigt. Er muss zugänglich 
und vor Beschädigungen geschützt sein. 
 

(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und 
Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Ände-
rung. Sie bestimmt auch, wo und an welche Versorgungs-
leitung anzuschließen ist. Der Grundstückseigentümer ist 
vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach 
Möglichkeit zu wahren. Soll der Grundstücksanschluss auf 
Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich ge-
ändert werden, so kann der Zweckverband verlangen, dass 
die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung 
vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Vor-
aussetzungen für die sichere Errichtung des Grundstücks-
anschlusses zu schaffen. Der Zweckverband kann hierzu 
schriftlich eine angemessene Frist setzen. Der Grund-
stückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grund-
stücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 
 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben 
jede Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbe-
sondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 
Störungen unverzüglich dem Zweckverband mitzuteilen. 
 

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die 
ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und 
Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit 
Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen. Hat er die 
Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder 
sonst zu Benutzung überlassen, so ist er neben dem 
anderen verpflichtet. 
 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften 
dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher 
Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten 
werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so 
beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder 
der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen 
sind. Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen 
jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigen-
tümers. 
 

(3) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befin-
den, können plombiert werden. Ebenso können Anlagen-
teile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, 
unter Plombenverschluss genommen werden, um eine ein-
wandfreie Messung zu Gewähr leisten. Die dafür erforder-
liche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Zweckverbandes zu veranlassen. 
 

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des 

Grundstückseigentümers 
 

(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers her-
gestellt oder wesentlich geändert wird, sind dem Zweck-
verband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung ein-
zureichen: 
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a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des 
Grundstückseigentümers und ein Lageplan, 

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage 
errichten soll, 

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
d) im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur 

Übernahme der Mehrkosten. 
 

Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweck-
verband aufliegenden Mustern zu entsprechen. Alle Unter-
lagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu 
unterschreiben. 
 

(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten An-
lagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist 
das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich seine 
Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten 
Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt der 
Zweckverband nicht zu, setzt er dem Bauherrn unter An-
gabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 
Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzu-
reichen. Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den 
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden 
Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verant-
wortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlagen. 
 

(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schrift-
licher Zustimmung des Zweckverbandes begonnen 
werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, ins-
besondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
 

(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Ver-
änderungen dürfen nur durch den Zweckverband oder 
durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein 
Installateurverzeichnis des Zweckverbandes oder eines 
anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 
Der Zweckverband ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen. 
 

(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung 
der Anlagen beim Zweckverband über das Installations-
unternehmen zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an 
das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen 
durch den Zweckverband oder ihres Beauftragten. 
 

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der 
Zweckverband Ausnahmen zulassen. 
 

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des 
Grundstückseigentümers vor und nach ihrer Inbetrieb-
nahme zu überprüfen. Sie hat auf erkannte Sicherheits-
mängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseiti-
gung verlangen. 
 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit 
gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so 
ist der Zweckverband berechtigt, den Anschluss oder die 
Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben 
ist sie hierzu verpflichtet. 
 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung 
der Anlage sowie durch deren Anschluss an das Ver-
teilungsnetz übernimmt der Zweckverband keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie 
bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine 
Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 
 

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung 

 

(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben 
den Beauftragten des Zweckverbandes, die sich auf Ver-
langen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit 

den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden Ein-
richtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur 
Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die vom 
Zweckverband auferlegten Bedingungen und Auflagen 
erfüllt werden, erforderlich ist. Zur Überwachung der 
satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit 
dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des 
Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Woh-
nungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu be-
treten. Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer 
des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher 
verständigt. 
 

(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind 
verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Ver-
wendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbe-
triebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, soweit sich 
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften 
dem Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, 
die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung 
zurückzuführen sind. 
 

§ 14 
Grundstücksbenutzung 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und 
Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und 
Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet 
liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maß-
nahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich 
sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen 
sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vor-
teilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruch-
nahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer 
Weise belasten würde. 
 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art 
und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines 
Grundstücks zu benachrichtigen. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle 
für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung 
hat der Zweckverband zu tragen, soweit die Einrichtungen 
nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks 
dienen. 
 

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 
eingestellt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, 
nach Wahl des Zweckverbandes die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 
unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 
 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Ver-
kehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die 
durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 
 

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung 

 

(1) Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der 
Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur 
Verfügung. Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter 
dem Druck und in der Beschaffenheit, die in dem be-
treffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, 
entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften 
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und den anerkannten Regeln der Technik. 
 

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit 
und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten 
Regeln der Technik zu ändern, sofern dies aus wirt-
schaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforder-
lich ist. Der Zweckverband wird eine dauernde wesentliche 
Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit 
mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich 
bekannt geben und die Belange der Anschlussnehmer 
möglichst berücksichtigen. Die Grundstückseigentümer 
sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den 
geänderten Verhältnissen anzupassen. 
 

(3) Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen 
ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende 
des Hausanschlusses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit 
und solange der Zweckverband durch höhere Gewalt, 
durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseiti-
gung ihm nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung 
gehindert ist. Der Zweckverband kann die Belieferung 
ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder 
unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur 
Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der 
anderen Berechtigten erforderlich ist. Der Zweckverband 
darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnot-
wendige Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, gibt der 
Zweckverband Absperrungen der Wasserleitung vorher 
öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über 
Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 
 

(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigen-
bedarfs für die angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die 
Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf 
der schriftlichen Zustimmung des Zweckverbandes; die 
Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 
 

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der 
Wasserlieferung und für Änderungen des Druckes oder der 
Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, 
Wassermangel oder sonstige technische oder wirt-
schaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht abwen-
den kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen 
veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein 
Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebüh-
ren zu. 
 

§ 16 
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für 

Feuerlöschzwecke 
 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschan-
schlüsse eingerichtet werden, so sind über die näheren 
Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere 
Vereinbarungen zwischen dem Grundstückseigentümer 
und dem Zweckverband zu treffen. 
 

(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasser-
zählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die Feuerwehr 
benutzbar sein. 
 

(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr 
droht, sind die Anordnungen des Zweckverbandes, der 
Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere 
haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und ihre Eigen-
anlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu 
stellen. Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen 
Fällen kein Wasser entnehmen. 
 

(4) Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, 
Versorgungsleitungen und Grundstücksanschlüsse vor-
übergehend abzusperren. Dem von der Absperrung 

betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür kein Entschädi-
gungsanspruch zu. 
 

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 

Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 
 

(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von 
Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden Zwecken 
ist rechtzeitig beim Zweckverband zu beantragen. Muss 
das Wasser von einem anderen Grundstück bezogen 
werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers beizubringen. Über die Art der Wasser-
abgabe entscheidet der Zweckverband sie legt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest. 
 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum 
Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden 
Zwecken entnommen werden soll, so stellt der 
Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, ggf. 
Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt 
die Bedingungen für die Benützung fest. 
 

§ 18 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

 

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der 
Zweckverband aus dem Benutzungsverhältnis oder aus 
unerlaubter Handlung im Falle 
 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der 
Gesundheit des Grundstückseigentümers, es sei 
denn, dass der Schaden vom Zweckverband oder 
einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der 
Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Zweckverbandes oder eines Er-
füllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden 
ist, 

 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit 
eines vertretungsberechtigten Organs des Zweck-
verbandes verursacht worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätz-
lichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwen-
den. 

 

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der 
Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen 
des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweckverband für 
Schäden, die diesen durch Unterbrechung der Wasser-
versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von 
Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein 
drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter 
Handlung geltend machen. 
Der Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstücks-
eigentümern auf Verlangen über die mit der Schadens-
verursachung durch ein drittes Unternehmen zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie 
ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltend-
machung des Schadensersatzes erforderlich ist. 
 

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn 
Euro. 
 

(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzu-
teilen. 
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§ 19 
Wasserzähler 

 

(1) Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 
Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, 
Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasser-
zähler sind Aufgabe des Zweckverbandes; sie bestimmt 
auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren 
Aufstellungsort. Bei der Aufstellung hat der Zweckverband 
so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewähr-
leistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor 
anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren. 
 

(1a) Der Zweckverband ist berechtigt, einen defekten oder 
nach eichrechtlichen Vorschriften zu wechselnden Wasser-
zähler durch einen elektronischen Wasserzähler mit Funk-
modul zu ersetzen. Mithilfe dieser elektronischen Funk-
wasserzähler dürfen verbrauchsbezogene und trinkwasser-
hygienisch relevante Daten erhoben, gespeichert und ver-
arbeitet werden. Es dürfen insbesondere folgende Daten 
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden: 

-  Zählernummer; 

-  aktueller Zählerstand; 

-  Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate und 
Jahre; 

-  Durchflusswerte; 

-  die Wasser- und Umgebungstemperatur für bestimmte 
Zeitpunkte; 

-  Betriebs- und Ausfallzeiten; 

-  Speicherung von Alarmcodes (z.B. Leckage- oder 
Rückflusswerte). 

Die in einem elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul 
gespeicherten Daten dürfen durch Empfang des 
Funksignals turnusmäßig (in der Regel einmal jährlich) 
ausgelesen werden, soweit dies zur Abrechnung oder 
Zwischenabrechnung erforderlich ist. Sie dürfen in gleicher 
Weise anlassbezogen ausgelesen werden, soweit dies im 
Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den ordnungs-
gemäßen Betrieb der gemeindlichen Wasserversorgungs-
anlage erforderlich ist. Zu anderen Zwecken ist eine 
Auslesung der gespeicherten Daten, auch durch Empfang 
des Funksignals, nicht zulässig. Ausgelesene Daten dürfen 
nur zu den Zwecken von Satz 4 und Satz 5 genutzt oder 
verarbeitet werden. Die in einem solchen Zähler ge-
speicherten Daten sind spätestens nach 500 Tagen zu 
löschen. Nach Satz 5 ausgelesene Daten sind, soweit sie 
für die dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden, 
spätestens aber fünf Jahre nach ihrer Auslesung zu 
löschen. Dem Einbau und Betrieb solcher Zähler kann ein 
Betroffener über den aus dieser Satzung oder aus der 
Gebührensatzung heraus Berechtigten und Verpflichteten 
nach Maßgabe von Art. 15 Abs. 5 Satz 1 Bayerisches 
Datenschutzgesetz schriftlich widersprechen. 
 

(2) Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, 
wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien 
Messung möglich ist. Der Zweckverband kann die 
Verlegung davon abhängig machen, dass der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu 
übernehmen. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das 
Abhandenkommen und die Beschädigung der Wasser-
zähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den 
Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrich-
tungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. Er ist 
verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser 
sowie vor Frost zu schützen. 
 

(4) Mechanische sowie elektronische Wasserzähler ohne 
Funkmodul werden von einem Beauftragten des Zweckver-

bandes möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf 
Verlangen des Zweckverbandes vom Grundstückseigen-
tümer selbst abgelesen bzw. ausgelesen. Bei elektroni-
schen Wasserzählern mit Funkmodul, bei denen nicht 
sämtliche gespeicherte Daten per Funk übermittelt werden, 
erfolgt eine Auslesung vor Ort nur mit Zustimmung des 
Grundstückseigentümers. Dieser hat dafür zu sorgen, dass 
die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 
 

§ 20 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

 

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grund-
stückseigentümer auf eigene Kosten an der Grund-
stücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasser-
zählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 
 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 
 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücks-
anschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind 
oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt 
werden können, oder 

 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des 
Wasserzählers vorhanden ist. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Ein-
richtungen in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zu-
gänglich zu halten. 
 

§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

 

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nach-
prüfung der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder 
eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des 
Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Grund-
stückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim 
Zweckverband, so hat er diese vor Antragstellung zu be-
nachrichtigen. 
 

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nach-
prüfung der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu 
übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 
 

§ 22 
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem 
Zweckverband unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung 
der Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, 
den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung 
vollständig einstellen, so hat er das mindestens eine 
Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich dem 
Zweckverband zu melden. 
 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung 
Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er beim 
Zweckverband Befreiung nach § 6 zu beantragen. 
 

§ 23 
 Einstellung der Wasserlieferung 

 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung 
ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der 
Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder 
sonstigen die Wasserversorgung betreffenden Anordnungen 
zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 
 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Perso-
nen oder Anlagen abzuwenden, 

 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beein-
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
zu verhindern oder 
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3. zu Gewähr leisten, dass Störungen anderer Abneh-
mer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Zweckverbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

  

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, 
ist der Zweckverband berechtigt, die Versorgung zwei 
Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn 
die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht 
besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Ver-
pflichtungen nachkommt. Der Zweckverband kann mit der 
Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung an-
drohen. 
  

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich 
wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung 
entfallen sind. 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 
2.500 Euro  belegt werden, wer 
 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungs-
zwang (§ 5) zuwiderhandelt, 

 

2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und  
 § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts-, 

Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 
 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweck-
verbandes mit den Installationsarbeiten beginnt, 

 

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 
angeordneten Verbrauchseinschränkungen oder Ver-
brauchsverbote verstößt. 

 

§ 25 
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser 
Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für 
den Einzelfall erlassen. 
 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorge-
schriebenen Handlungen, eines Duldens oder Unter-
lassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Ver-
waltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in 
Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 11. Februar 1991 
außer Kraft. 
 

Redwitz-Mannsgereuth, 21. November 2018 
Werner Knoth 
Verbandsvorsitzender 
 

 

1. Ausfertigung 
A u f g e b o t 

 

Für das nachsehend verloren gemeldete Sparkassenbuch 
der 

Sparkasse Coburg – Lichtenfels 
 

ist das Aufgebot zum Zwecke der Kraftloserklärung bean-
tragt: 
 

 Sparkassenbuch-Nr.: 3831632330 
 der  Sparkasse Coburg - Lichtenfels 
 Markt 2/3 
 96450 Coburg 

 lautend auf: Eva Maria Bruch 
 Bayernstr. 6 
 91052 Erlangen 
 

 Antragsteller: Eva Maria Bruch 
 Bayernstr. 6 
 91052 Erlangen 
 

Der Inhaber der vorgenannten Urkunde wird hiermit aufge-
fordert, seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
binnen 3 Monaten, beginnend ab dem auf den Aushang 
folgenden Tag 
 

bei Sparkasse Coburg – Lichtenfels 
 Markt 2/3 
 96450 Coburg 
anzumelden. 
 

Das Sparkassenbuch wird für kraftlos erklärt, wenn innerhalb 
der Anmeldefrist keine Rechte geltend gemacht werden. 
 

Coburg, 12.10.2018 
771/R 

Sparkasse Coburg – Lichtenfels 
V o r s t a n d 

gez. Dr. Faber gez. Vogel 

 

 
1. Ausfertigung 

 

K r a f t l o s e r k l ä r u n g 

 
Gegen das am 05.07.2018 erfolgte Aufgebot des nachste-
hend aufgeführten, verloren gemeldeten Sparkassenbu-
ches der 

Sparkasse Coburg – Lichtenfels 
 

wurden bis zum 18.10.2018 keinerlei Ansprüche geltend 
gemacht. 
 

Es wird daher folgendes Sparkassenbuch für kraftlos er-
klärt: 
 

Sparkassenbuch-Nr.: 3510154366 
 

der  Sparkasse Coburg - Lichtenfels 
  Markt 2/3 
  96450 Coburg 
 

 lautend auf: Herrn und Frau Theodor und Estrid Hopf 
  Groß-Gerauer-Str. 22 
  55130 Mainz 
 

Antragsteller: Lahnblick GmbH 
  Seniorenzentrum 
  Rüsselsheimer Allee 84 
  55130 Mainz 
 

Coburg, 29.10.2018 
771/R 

Sparkasse Coburg - Lichtenfels 
V o r s t a n d 

gez. Dr. Faber gez. Vogel 
 
 
 
 

 

 
Landratsamt Lichtenfels 
Christian   M e i ß n e r 

Landrat 


